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Stadt Gladbeck Gladbeck, 22.11.2010 

 Vorlage Nr. 10/0546 
Federf. Stadtamt: Amt für Bildung und Erziehung 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Rat Bürgermeister Roland 09.12.2010  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW 
Bildung eines Schulverbundes der GGS Schule am Rosenhügel als Hauptstandort 
mit der GGS Schillerschule als Teilstandort gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 28.06.2010 auf der Grundlage der Verwal-
tungsvorlage Nr. 10/0315 mit Beschluss 12/2010 beschlossen, dass der Teilstandort Schil-
lerschule der Schule am Rosenhügel ab Schuljahr 2011/12 auslaufend aufgelöst wird. Die 
verbleibenden Klassenverbände der Schillerschule werden ab Schuljahr 2013/14 in das 
Gebäude der Schule am Rosenhügel überführt. Ab Schuljahr 2011/12 werden keine Ein-
gangsklassen an der Schillerschule gebildet. 
 
Durch einen Übertragungsfehler in der Vorlage 10/0363 für die Sitzung des Rates am 
08.07.2010 wurde festgehalten, dass an der Schillerschule ab Schuljahr 2010/11 keine 
Eingangsklassen gebildet werden sollen. 
 
Der Rat der Stadt Gladbeck hat daraufhin am 08.07.2010 folgende Beschlüsse mehrheit-
lich gefasst: 
 
Beschluss: 82/2010  
 
Der Teilstandort Schillerschule der Schule am Rosenhügel wird ab Schuljahr 2011/12 aus-
laufend aufgelöst.  
 
Beschluss: 83/2010  
 
Die verbleibenden Klassenverbände der Schillerschule werden ab Schuljahr 2013/14 in 
das Gebäude der Schule am Rosenhügel überführt.  
 
Beschluss: 84/2010 
 
Ab Schuljahr 2010/11 werden keine Eingangsklassen an der Schillerschule gebildet. 
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Die Beschlüsse des Rates vom 08.07.2010 wurden der Bezirksregierung Münster gemäß 
§ 81 Abs. 3 Schulgesetz NRW zur Genehmigung vorgelegt. 
 
Die Bezirksregierung Münster hat in einer Vorab-Information am 04.10.2010 darauf hin-
gewiesen, dass der Beschluss 84/2010 beanstandet werden müsse, da mit der Versagung 
von Eingangsklassen an der Schillerschule ab Schuljahr 2010/11 (01.08.2010) eine Maß-
nahme vorgesehen sei, die bereits vor Genehmigung des Schulverbundes (01.02.2011) 
greifen sollte. 
 
Entsprechend der Beschlusslage des Schulausschusses vom 28.06.2010 ist dem Rat der 
Stadt zu empfehlen, dass der Ratsbeschluss 84/2010 durch folgende Entscheidung er-
setzt wird: 
 
„An der Schillerschule werden ab Schuljahr 2011/12 keine Eingangsklassen gebildet“. 
 
Die Anmeldungen für die Grundschulen für das Schuljahr 2011/12 wurden in der Zeit vom 
08. bis 12.11.2010 durchgeführt. Die Entscheidung des Rates, dass im kommenden 
Schuljahr keine Eingangsklassen an der Schillerschule gebildet werden, musste vor dem 
vorgenannten Anmeldetermin erfolgt sein. Da ein Zuwarten bis zur regulären Sitzung 
(09.12.2010) oder der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (06.12.2010) nicht 
möglich war, war die Dringlichkeit gegeben, da ansonsten ein ordnungsgemäßes Anmel-
deverfahren für das Schuljahr 2011/12 an den städtischen Grundschulen nicht gewährleis-
tet gewesen wäre. 
 
Bürgermeister Roland und Ratsherr Dyhringer haben am 11.10.2010 den notwendigen 
Beschluss nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW herbeigeführt. Dieser Beschluss wurde der 
Bezirksregierung Münster unverzüglich zur Genehmigung nach § 81 Abs. 2 Schulgesetz 
NRW vorgelegt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

keine xxxx

  
folgende  

 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
    darin enthalten:  
    Personalaufwand  
    Sach- und  

 Dienstleistungen   
 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 
 

Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
darin enthalten:      
Zuschüsse      
Beiträge Dritter      
 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Folgende gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW von Bürgermeister Roland und Ratsherrn 
Dyhringer am 11.10.2010 getroffene Dringlichkeitsentscheidung wird genehmigt: 
 
„Ab Schuljahr 2011/12 werden keine Eingangsklassen an der Schillerschule gebildet.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
-Ulrich Roland- 

 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
x  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


